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Während die stärkere zeitliche Begrenzung des nachehelichen
Unterhalts ob der Unterhaltsreform in aller Munde ist und der
BGH1 dieses bishin unstrittig gebliebene Stück der Reform fast
schon vorweggenommen hat, ist von der zeitlichen Begrenzung
des Volljährigenunterhalts derzeit nicht die Rede,2 obschon
hierüber oft und viel diskutiert worden ist.3 Gerade diese Frage
ist Herz- und Schlussstück der hier vorgestellten Dissertation,
betreut von Prof. Dr. Gerd Brudermüller. Das Ergebnis: Der
Kindesunterhalt soll auf die Zeit der Minderjährigkeit des
Kindes beschränkt werden; der Volljährigenunterhalt soll als
Ausnahme hierzu nur für die Zeit einer Ausbildung gewährt
werden – begrenzt auf das Höchstalter von 25 Jahren.
Bevor Isabell Götz (ab S. 181) zu ihrem geradezu flammenden
Plädoyer für die zeitliche Begrenzung des Volljährigenunter-
halts kommt, stellt sie dem Grundzüge des Verwandtenunter-
halts, des Kindesunterhalts und vor allem des Volljährigenunter-
halts voran. Man mag fragen, warum der schon mehrfach
dargestellte Volljährigenunterhalt4 in einer Dissertation so aus-
führlich, ja lehrbuchhaft vorgestellt wird. Die Antwort ist jedoch
ganz einfach: Die Verfasserin legt hier die Basis aus, auf der
später ihr Plädoyer aufbaut. Zur weiteren Fundamentierung ihres
Plädoyers wird weiterhin die Rechtslage im europäischen Aus-
land geschildert, in dem deutlich Tendenzen erkennbar sind, die
Unterhaltspflicht der Eltern auf die Zeit der Minderjährigkeit zu
beschränken (s. S. 125–139). Schließlich erörtert die Autorin
vorweg Regressbeschränkungen, wie sie insbesondere im BA-
föG sowie den SGB II und XII relevant werden, sowie mehrere
Altersgrenzen, die für junge Volljährige im öffentlichen Recht
bedeutsam sind, z.B. bei der Mitversicherung, der Waisenrente
und dem Kindergeld (S. 141–156).
Bevor die Verfasserin ihre Argumente für eine Befristung des
Volljährigenunterhalts einfährt, erörtert sie, welche sonstigen
Lösungsansätze in Betracht kommen, die ihres Erachtens aber
nicht praktikabel sind.
– Der Weg über § 1611 BGB – der jedoch zu eng ist.
– Die Erhöhung des Selbstbehalts – der für die Betroffenen

jedoch keine hinreichende Rechts- und Planungssicherheit
bringt.

– Die Änderung der Beweislast dahingehend, dass der Unter-
haltsberechtigte ab einem gewissen Alter, etwa ab dem 27.
Lebensjahr, darlegen und beweisen muss, seine Ausbil-

dung zügig betrieben zu haben – was jedoch ebenfalls
keine hinreichende Rechts- und Planungssicherheit bringt.

– Die Änderung der Rangfolge dahingehend, dass der Volljäh-
rige etwa ab dem 27. Lebensjahr einen weiteren Rangrücktritt
erfährt – was bei niederen oder mittleren Einkommen und
Hinzutreten weiterer Unterhaltsberechtigter den Unterhalts-
anspruch in der Regel auf das 27. Lebensjahr begrenzen würde.

Die dann folgenden Argumente zur Befristung des Volljäh-
rigenunterhalts gliedert die Autorin in Überlegungen zur
familiären Solidarität, in rechtssoziologische sowie in juristi-
sche und rechtspolitische Argumente.
– Die häufig beschworene „nicht aufkündbare familiäre So-

lidarität“ ergibt kein zwingendes Argument, den Unter-
haltsanspruch volljähriger Kinder aus rechtsethischer Sicht
nicht einzugrenzen. Vielmehr kann eine solche Eingren-
zung dazu beitragen, die Generationensolidarität nicht als
Überforderung zu erfahren.

– Wenngleich das Recht eine Leitbildfunktion hat, muss es
sich doch an der Rechtswirklichkeit orientieren, und eben
die hat sich seit Inkrafttreten des BGB dramatisch ver-
ändert, bei Studenten z.B. die Anzahl der Studenten und
Studiengänge, die Dauer der Studienzeit, die Höhe der
Kosten und ein zunehmend festzustellender Konsens, dass
ab einer gewissen Studiendauer der/die Volljährige die
Finanzierung mit übernimmt.

– Veränderungen der sozialen und ökonomischen Bedingun-
gen zu erfassen, kann nicht allein der sozialrechtlichen
Gesetzgebung überlassen bleiben, aber auch nicht der fami-
lienrichterlichen Rechtsprechung, die u.a. durch eine Viel-
zahl von Selbstbehalten, durch differenzierte Auslegung der
„Angemessenheit“ einer Ausbildung und durch Ausdehnung
der Verwirkungstatbestände versucht, den grundsätzlich le-
benslangen Unterhalt volljähriger Kinder einzugrenzen. Im
Gegensatz zu stark variierenden gerichtlichen Begrenzun-
gen würde eine klare gesetzliche Zeitgrenze eindeutig und
für jedermann verständlich sein und damit dem Grundsatz
der Normenklarheit entsprechen.
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Isabell Götz belegt diese Argumente immer wieder mit neuen
und neuesten empirischen Befunden, z.B. zur Dauer der
Studienzeit und zur zunehmenden Belastung der Unterhalts-
pflichtigen, und geht insoweit deutlich über das hinaus, was
bishin zur zeitlichen Begrenzung des Volljährigenunterhalts
gesagt und geschrieben worden ist. Anfang Juni 2007 ist das
Manuskript abschließend aktualisiert worden.
Über das im Buchtitel vorgestellte Thema hinausgehend, plä-
diert die Verfasserin „Konsequenzen“ für den Elternunterhalt
und setzt sich dafür ein, den Aszendentenunterhalt insgesamt
abzuschaffen (S. 218 ff.). In der Tat, die Argumente für die
Abschaffung des Elternunterhalts und die für die Begrenzung
des Volljährigenunterhalts überschneiden sich, sodass man oft
von da nach dort verweisen kann.
Isabell Götz ist Richterin in einem Familiensenat des OLG
München, sie ist im Vorstand des DFGT und zudem in der
Fortbildung von Anwälten und Richtern tätig, hat ihre Disser-
tation also erst in reiferen Jahren und mit erheblicher Berufs-
erfahrung erstellt. Als Autorin/Kommentatorin ist sie bisher

jedoch nicht hervorgetreten. Die Verlage und Herausgeber
werden sie, wenn sie ihre Dissertation lesen, bald entdecken.
Denn die Autorin überzeugt nicht nur durch präzise Darstellung
und Urteilskraft, sondern gewinnt auch deshalb, weil sie sich
plastisch und verständlich auszudrücken und oft genug den
Nagel auf den Kopf zu hauen weiß. Der Rezensent muss an
Andrea Maria Schenkel denken, die ebenfalls in relativ späten
Jahren (nach 27 Ehejahren) erstmals ein Buch geschrieben hat,
nämlich den vorzüglichen Roman „Tannöd“, einen Kriminal-
roman, und damit die „Vermessung der Welt“ des jungen, hoch
begabten Daniel Kehlmann vom Platz eins der wöchentlich
erstellten „Spiegel“-Bestsellerliste gestoßen hat.
Zum Ende nur noch dies: Die das genannte Plädoyer auf-
bereitende Darstellung des Volljährigenunterhalts ist nicht
nur eine ausgezeichnete, sondern derzeit auch die aktuellste
Darstellung des Volljährigenunterhalts, die durch Gliederung
und Stichwortverzeichnis auch schnell zu erschließen ist.

Dr. Hans van Els, Richter am AG a.D., Solingen

Prozesse in Familiensachen
Garbe/Ullrich (Hrsg.)
2007, 1172 Seiten, 118 EUR, Nomos Verlag

In einer neuen Reihe von Prozesshandbüchern ist beim No-
mos Verlag soeben (Juni 2007) der hier anzuzeigende famili-
enrechtliche Band erschienen. Ein solches Werk im jetzigen
Zeitpunkt herauszubringen, erfordert sicher auch Mut. Ist
doch in absehbarer Zeit mit einer einschlägigen Reform,
nämlich einer vollständigen Neuregelung des familiengericht-
lichen Verfahrens zu rechnen. Immerhin befindet sich das
FamFG (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit), das
u.a. das 6. Buch der ZPO und das gesamte FGG abschaffen
wird, bereits im Gesetzgebungsverfahren und soll ein Jahr
nach seiner Verkündung in Kraft treten. Wenn dennoch die
Neuerscheinung als eine für die Praxis wertvolle Bereiche-
rung erscheint, so liegt das an der besonderen Darstellungsart
des Handbuches, das dem im Familienrecht tätigen Anwalt –
von der Mandatsannahme über das gerichtliche Verfahren und
das Kostenwesen bis hin zu etwaigen Vollstreckungsmaßnah-
men – neben einer Vertiefung vorhandener Grundkenntnisse
aktuell notwendige Hilfen anbietet. Dass der übersichtliche
Aufbau des Werkes dabei einen optimalen Zugang zu allen
Einzelfragen gewährleistet, sei nur am Rande erwähnt.
Den nach Inhalt und Aufmachung komfortablen Band im
Lexikonformat haben dreizehn in der Praxis erfahrene Fach-
autoren (eine Professorin, zwei Richter, zwei Steuerberater
und acht Fachanwälte für Familienrecht) bearbeitet, allen
voran der durch seine familienrechtlichen Veröffentlichungen
bekannte Rechtsanwalt Roland Garbe, der zugleich als Mit-
herausgeber fungiert. Das Schwergewicht des Werkes liegt

auf einer umfassenden und doch praxisnah komprimierten
Darstellung aller materiellrechtlichen und prozessualen Fra-
gen rund um das Familienrecht. Dabei finden auch die heute
so wichtigen Probleme der Familiensachen mit Auslands-
berührung und der nichtehelichen Lebensgemeinschaft eine
treffliche Würdigung, ebenso steuerliche Aspekte vor, wäh-
rend und nach der Ehe sowie das gesamte Gebiet der Rechts-
anwaltsvergütung nach neuestem Stand. Besonders der junge
Anwalt wird froh sein, wenn er von der Übernahme des
Mandats an gleichsam auf Schritt und Tritt von einem so
kompetenten Werk hilfreich begleitet wird.
Bei der Fülle des Gebotenen können die neunzehn behandel-
ten Themenbereiche auch nicht annähernd angemessen ge-
würdigt werden. Eine knappe Auswahl mag genügen.
Mit dem rein verfahrensrechtlichen Kapitel „Prozesskosten-
hilfe“ eröffnet Michael Nickel, Fachanwalt für Familienrecht,
den ansprechenden Band. Gerade in Familiensachen gehört
die Prozesskostenhilfe bekanntermaßen zum täglichen Brot
des Praktikers. Nickel erinnert daran, dass im Rahmen eines
Umgangsverfahrens hinreichende Erfolgsaussicht bereits
dann gegeben ist, wenn der Antragsteller seine Lage in diesem
Verfahren auch nur verbessern kann, dass andererseits die
Bewilligung von Prozesskostenhilfe für einen Scheidungs-
antrag vor Ablauf des Trennungsjahres grundsätzlich – wenn
keine Härtegründe vorgetragen werden – nicht in Betracht
kommt (§ 1 Rn 52 u. 53). Ob grenzüberschreitende Prozess-
kostenhilfe, Besonderheiten bei der Stufenklage oder Fragen
der Anwaltsbeiordnung – alles wird klar strukturiert behandelt
und mit weiterführenden Hinweisen (meist auf neue Recht-
sprechung) belegt.
Vorbildlich sind die Ausführungen von Garbe zum verfrühten
Scheidungsantrag (§ 2 Rn 36–41), wonach das Gericht gehalten
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